Liebe Kolleginnen und Kollegen,

   Das vergangene Jahr war an der MUW  besonders ereignisreich. Insbesondere der gemeinsame Kampf um mehr Geld für benötigte Stellen hat die letzten Monate geprägt.


KA-AZG-VEREINBARUNG 

   Jahrelang war es nicht möglich an der MUW die Vorgaben des Krankenanstalten-Arbeitszeit-gesetzes (KA-AZG) zu erfüllen, da an einigen Kliniken der Personalstand zu gering war. Es fehlte das Geld für die Finanzierung der 150 zusätzlich notwendigen Stellen. Das Rektorat wollte daher die Verlängerung der KA-AZG Vereinbarung an die Einführung eines Schichtdienstes koppeln. So hoffte man, bei gleichem Budget Ärztinnen und Ärzte gesetzeskonform einzusetzen. Dies hätte für die einzelnen Ärztinnen und Ärzte einen Einkommensverlust und verschobene Dienstzeiten bedeutet.


   Besonders gut besuchte Betriebsversammlungen (insgesamt über 450 Ärztinnen und Ärzte waren um jeweils 7 Uhr anwesend) haben auch gegenüber dem Ministerium unsere Entschlossenheit in dieser Frage und die Ablehnung des Schichtdienstmodells signalisiert. Durch gemeinsame Anstrengungen ist es gelungen, dass das Ministerium der MUW die zusätzlich benötigten Mittel zur Verfügung stellt. Dadurch konnten wir die Betriebsvereinbarung über das KA-AZG, welche Grundlage für die derzeitigen Dienstzeiten und Journaldienste ist, unterzeichnen.


   Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit bei allen Kolleginnen und Kollegen, die unsere Betriebsversammlungen besucht haben, bedanken. Diese Solidarisierung war, meiner Meinung nach, entscheidend für unseren Erfolg.


EDM

   Gemeinsam mit der KA-AZG Vereinbarung haben wir auch die EDM Vereinbarung neu verhandelt. Es wird künftig leichter möglich sein, sogenannte „angeordnete klinische Überstunden“ in den EDM einzutragen, auch dann, wenn diese Stunden außerhalb des gesetzlich erlaubten Rahmens liegen. Selbstverständlich benötigt man die Freigabe durch den/die OEL, die auch nachträglich erfolgen kann. Diese Stunden können als Zeitausgleich konsumiert werden bzw. können  Minusstunden, die nach einem Wochenenddienst anfallen, gegengerechnet werden. Wir hoffen, die Einhaltung von Dienstzeiten durch diese Maßnahme  zu erleichtern. Nur so   kann sichergestellt werden, dass tatsächlich absolvierte Mehrstunden auch im EDM aufscheinen. Darüber hinaus sollen auch Lehrverpflichtungen  vorrangig im EDM hinterlegt werden. Die Diensteinteilung hat im Anschluss zu erfolgen und auf Lehrverpflichtungen Rücksicht zu nehmen.


QUALIFIZIERUNGSVEREINBARUNG

   Derzeit laufen Gespräche über die Inhalte von Qualifizierungsvereinbarungen. Insbesondere bereits habilitierten KollegInnen sollte möglichst bald  eine derartige Vereinbarung angeboten werden. Nur so kann man in das im Vergleich zur KV-Standardeinstufung B1 höherwertige Gehaltsschema A2 kommen.


   Der erste und wichtigste Schritt dabei ist eine Vereinbarung der OELs mit dem Rektor, bei der die Anzahl der möglichen Qualifizierungsvereinbarungen an den einzelnen Abteilungen festgelegt wird. Dies wird im Rahmen der Zielvereinbarungsgespräche mit dem Rektor ausgemacht. Im zweiten Schritt können dann die Qualifizierungsvereinbarungen definiert und unterschrieben werden. Wir hoffen, dass dies möglichst bald auch praktisch umgesetzt wird.
 

   Eine Reihe von Kriterien, die nach Ablauf der Qualifikationsperiode erfüllt sein müssen, werden noch im Detail diskutiert. Es gibt derzeit noch keine akkordierte Zusammenfassung.
 

   Wir denken jedenfalls, dass die Erfüllungskriterien nicht für alle Abteilungen identisch sein können. Rahmenbedingungen, wie Routinebelastung oder wissenschaftliches Umfeld, müssen unbedingt mitberücksichtigt werden. Wir werden weiter berichten.


§99 PROFESSUREN

   Wie erwähnt, ermöglicht das geänderte Universitätsgesetz die Schaffung von sogenannten §99 Professuren. Diese Professur wurde in erster Linie als Karriereoption für pragmatisierte Habilitierte (von denen es an unserer Uni immerhin noch über 800 Personen gibt) eingeführt. Maximal 20% dieser Gruppe könnten zu §99 Professuren umgewandelt werden. Das würde an der MUW für maximal 160 Personen zutreffen. Der Rektor hat gemeinsam mit dem Universitätsrat nunmehr die Anzahl der neu zu schaffenden Professuren mit 60 begrenzt. Von diesen 60 sind 10 Stellen für privat angestellte Kolleginnen und Kollegen vorgesehen. Es wird zwar nur ein Teil der gesamt möglichen Anzahl ausgenutzt, trotzdem kommt es zu einer signifikanten Vermehrung der derzeit etwas über 100 „echten“ ProfessorInnen. 


   Diese neuen Stellen sollen insbesondere Frauen den Aufstieg in die Professorenkurie ermöglichen.

Die Stellen werden jedenfalls ausgeschrieben und das Berufungs-Procedere wird demnächst vom Rektor festgeschrieben.


INTERNETPLATTFORM SONDERKLASSE-

HONORARE / NEUE TRANSPARENZ 

Wir haben als Betriebsrat gemeinsam mit dem Rektorat die weitere Möglichkeit, Sonderklasse- Honorare zu lukrieren, 2008 umgesetzt. Seit kurzem gibt es die Möglichkeit, Honorarsummen und Aufteilungsschlüssel der eigenen Abteilung bzw. im Detail der eigenen PatientInnen via Internet abzurufen. Dieses System ist mit Passwort zugänglich und soll helfen Geldflüsse transparent zu machen bzw. ermöglicht es die Kontrolle ob ein Fall abgeschlossen ist und die Versicherungen gezahlt haben.  Dieser Tage werden die Abteilungen am AKH  eingeschult. Diese österreichweit einzigartige Internetplattform wurde von der betreuenden Firma Baldinger im Auftrag der Wiener Ärztekammer implementiert.
 

Ihr Thomas Szekeres
